
ARBEITSGEMEINSCHAFT. 
DER . 

:·BmUOl'HKKSDIREKTOREN 

Zl. 399/1/93 

An 
lt. beiliegender Adressenliste 

Wien, am 11.5.1993 

Verh!lt ............................................................... 
Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes u er 

Organisation der Universitäten (UOG 1993); 
Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft 
der Bibliotheksdirektoren; 
GZ BMWF 68.153/283-1/B/5B/92 v. 3.12.1992 

Die Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheksdirektoren hat am 25.3.1993 

ihre Stellungnahme zum Entwurf des Bundesgesetzes über die Organi­

sation der Universitäten (UOG 1993) vorgelegt. 

Seither ist eine große Zahl von Unterstützungserklärungen zu 

dieser Stellungnahme eingelangt. Diese werden in der Anlage über­

mittelt. 

Beilagen 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
~1Der Vorsitzende: 

~II~ 
(Hofrat r. Ferdin~tner) 

(Unterstützungen wurden auch 
bereits von der Zentralbibliothek 
für Physik in Wien vorgelegt) 
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A d res sen 1 ist e 

1) Präsidenten des Nationalrates 

2) Obmänner/Obfrau der Parlamentsklubs 

3) Mitglieder des Verhandlungsausschusses UOG 

Abgeordnete zum Nationalrat 

Direktor Dr. Johann Stippel 

Ord. Univ. Prof. Dr. Ewald Novotny 

Ord. Univ. Prof. Dr. Helmut Seel 

Ord. Univ. Prof. Dr. Christian Brünner 

Univ. Prof. Dr. Dieter Lukesch 

Mag. Wilhelm Molterer 

4) Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 
Abt. I/B/5B 
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ARBEITSGEMEINSCHAFT 
DER 
BffiLIOTHEKSDIREKTOREN 

Universitätsbibliotheken, 
ZentraIbibliothek für Physik in Wien, 
Akademie der bildenden Künste, 
~ansthochschuJen, 
Osterreichische Nationalbibliothek 

Vorsil%alder. Bibliolb:bdird:Jar Hofrat Dr. Fc:rdinmd Ba.umg3l1Dc:r, Univc:rsit.ä1sb1öliothek WICI. Dr. Km Luegc:r-RiDg I, 1010 Wx:n 

Zl. 399/93 

Wien, am 22.3.1993 

Stellungnahme 

der Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheksdirektoren 

zum Entwurf des Bundesgesetzes 

über die 
Organisation d~r Universitäten 

(UOG 1993) 

Die Zielsetzung der Universitätsreform ist, die Universitäten 

effizienter zu gestalten und in ZukUnft nach "wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten zu führen. Mehr Autonomie' der, einzelnen Universi­
täten soll dies ermöglichen. ' 

Im Gegensatz dazu reichen die Aufgaben der Universitätsbiblio­
theken unter Bedachtnahme auf eine zweckmäBige~ rasche und spar­

same Verwaltung über den lokalen universitären Bereich hinaus. 

Zusammenarbeit und nicht Wettbewerb sind Voraussetzung für das 

Erbringen von Dienstleistungen unter den angestrebten wirtschaft­
lichen Gesichtspunkten. 

Für die Kooperation aller Universitäts- und ~nderer wissenschaft­

licher Bibliotheken, insbesondere Zentralbibliotheken, Biblio­
theken der künstlerischen Hochschulen und österreichische Na­
tionalbibliothek, besteht ein eigener finanzgesetzlicher Ansatz, 

der auch weiterhin erhalten werden soll; die Autonomie der ein­
zelnen Universitäten steht dazu im Widerspruch. 

Das Grundkonzept der Universitätsreform wird nun in keiner Weise 

beeinträchtigt, wenn die Universitätsbibliotheken auch künftig die 
nachfolgend angeführten, bisherigen Aufgaben vernetzt erfüllen: 
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a) Literatur- und Informationsversorgung der Universitätsange­
hörigen zur Erfüllung ihrer Lehr- und Forschungsaufgaben; 

b) Literatur- und Informationsversorgung der Benützer, die nicht 
Angehörige der Universität sind; 

c) das Zusammenwirken im gesamtösterreichischen wissenschaftlichen 
Bibliothekswesen, auch als Verbundsystem; 

d) die Erhaltung, Erschließung, Benützung von Handschriften, 

Inkunabeln, alten Drucken, graphischen Sammlungen u. ä. sowie 

die Erwerbung fachlich oder regional relevanter KUlturgüter; 
e) die Wahrnehmung außer- und überuniversitärer Aufgaben im Sinne 

einer "öffentlichen wissenschaftlichen Bibliothek", einer 

"Landesbibliothek", insbesondere hinsichtlich interdiszipli­
nären Bestandsaufbaues und internationaler Kooperation; 

f) die Wahrnehmung von außeruniversitären Aufgaben anderer Art, 
wie konservatorische Aufgaben, Öffentlichkeitsarbeit durch 

Publikationstätigkeit, wissenschaftliche Bearbeitung der Be­
stände und Durchführung von Ausstellungen; 

g) die Bibliotheksplanung, die einheitliche Bibliothekarsaus­

bildung, sowie bibliothekswissenschaftliehe Untersuchungen 

auf Grund der an der Universitätsbibliothek vorhandenen fach­
lichen Kompetenz. 

Da es sich dabei, ausgenommen 1it. a, um Aufgaben handelt, welche 
von Universitätsorganen nicht aUfgetragen werden können, von 

diesen aber auch nicht verhindert werden dürfen, sind die Uni­

versitätsbibliotheken nicht, wie in dem zur Begutachtung stehenden 

Entwurf, als eine von mehreren Dienstleistungseinrichtungen be­

stimmter Universitäten, sondern in einem Abschnitt nSonderbestim­
mungen für Universitätsbibliothekenn zu behandeln. 

Unter Bedachtnahme auf die dargelegten Aufgaben der Universitäts­
bibliotheken wäre z.B. schon die BUdget-, P1anste11en- und Raumzu­
weisung, die Personaleinsteilung, ebenso die Erlassung der Be­

nützungsordnung im Rahmen der Satzungsgebung durch Universitäts­

organe nicht zweckdienlich, sondern sogar zweckwidrig (Inter­

essenkollision, rechtliche Zuständigkeit Dritter). Daher sollte 

die Kompetenz des Bundesministers in Bibliotheksangelegenheiten 
wie bisher gewahrt bleiben. 

Universitätsbibliotheken sind eben nie h t nur Teile der 

betreffenden Universität, sondern auch Teile des gesamtösterrei­
chi sehen i3 i.D Li (i'~ j)." k S1 .. '~ :.: ,.: . ~-;. . 
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Der ÄNDERUNGSVORSCHLAG lautet deshalb: 
Ein füg u n g: 

tI XI. Abschnitt 

Sonderbestimmungen für Universitätsbibliotheken 

§ 71 (1) Die Universitätsbibliotheken sind teilrechtsfähige Ein­

richtungen des Bundes an den Universitäten. 

(2) Die Universitätsbibliotheken haben folgende Aufgaben: 
1. Beschaffung, Erschließung und Bereitstellung von wissenschaft­

licher Literatur und von sonstigen Informationsträgern 

a) für die Erfüllung der Lehr-.· und Forschungsaufgaben der Uni­
versität; 

b) für den Bedarf aller interessierten außeruniversitären Per­
sonen und Institutionen; 

2. Teilnahme an Gemeinschaftsunternehmen des österreichischen und 

internationalen wissenschaftlichen Bibliotheks- und Informa­
tionswesens; 

3. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen bei der Erfüllung von 
Teilaufgaben; 

4. die Erhaltung, Erschließung, Benützung von Handschriften, 

Inkunabeln, alten Drucken, graphischen Sammlungen u. ä. sowie 

die Erwerbung fachlich oder regional relevanter Kulturgüter; 
5. Pflege (Konservierung und Restaurierung) und wissenschaftliche 

Bearbeitung wertvollen Bestandes; 

6. Bibliotheksplanung, die einheitliche Bibliothekarausbildung und 

die Theorie des Bibliotheks-, Dokumentations- und Informations­
wesens; 

7. Benützerschulung und öffentlichkeitsarbeit einschließlich Pu­

blikationstätigkeit sowie Durchführung von Ausstellungen; 

8. Erfüllung sonstiger, durch andere gesetzliche Vorschriften 
übertragener Aufgaben. 
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(3) Die gesamten an :einer Universität vorhandenen wissenschaft­

lichen Druckwerke und sonstigen Informationsträger, soweit sie 

im Eigentum des Bundes, der Universität oder einer Universi­
tätseinrichtung stehen und nicht Zwecken der Verwaltung der 
Universität oder einer ihrer Dienstleistungseinrichtungen 
dienen, bilden den Bestand der Universitätsbibliothek; sie 
sind nach einheitlichen Richtlinien zu verwalten. 

(4) Die Universitätsbibliothek ist von einem Beamten oder 

Vertragsbediensteten des Bundes, der die Grundausbildung 

für die Verwendungsgruppe A - Bibliotheks-, Dokumentations­
und Informationsdienst - mit Erfolg abgeschlossen hat, zu 

leiten. Er ist aufgrund einer Ausschreibung im Amtsblatt zur 

Wiener Zeitung sowie im Mitteilungsblatt der Universität, er­

forderlichenfalls auch in anderen öffentlichen PUblikationen, 

nach Anhörung des Senates bzw. des Universitätskollegiums 

vom Bundesminister für Wissenschaft und Forschung zu be­

stellen. Er ist Mitglied des Senates bzw. des Universitäts­

kOllegiums und der Bibliothekskommission, die vom Senat bzw. 
vom Universitätskollegium gem.§12 Abs. 5 einzusetzen ist. 

(5) Der Direktor der Universitätsbibliothek hat Vorsorge für die 

zur Erfüllung der Aufgaben der Universitätsbibliothek 
erforderlichen Geldmittel, Planstellen und Räume zu 

treffen und diesbezügliche Anträge an den Bundesminister 

für Wissenschaft und Forschung zu stellen. Die Zuweisung 

dieser Geldmittel, Planstellen und Räume erfolgt direkt an den 
Direktor der Universitätsbibliothek. 

(6) Der Direktor der Universitätsbibliothek hat im Einvernehmen 

mit dem Senat bzw. dem Universitätskollegium eine Benützungs­
ordnung zu erlassen. 

(7) Nach Maßgabe von Umfang und Eigenheit der Universitätsbiblio­

thek kann diese in eine Hauptbibliothek und in eine oder 

mehrere Fakultäts- bzw. Fachbibliotheken untergliedert 
werden. 
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(8) Die allenfalls eingerichteten Fakultäts- bzw. Fachbiblio­

theken sind von Beamten oder Vertragsbediensteten des Bundes 
zu leiten, die die Grundausbildung für die Verwendungsgruppe 
A - Bibliotheks-, Dokumentations- und Informationsdienst _ 

mit Erfolg abgeschlossen haben und über ausreichende Kennt­
nisse auf den von der betreffenden Fakultäts- bzw. Fachbi­
bliothek betreuten Gebieten der Wissenschaft verfügen. 

(9) Die Aufnahme von Personal für die Universitätsbibliothek er­

folgt auf Vorschlag des Direktors durch den Bundesminister 

für Wissenschaft und Forschung. Das Bibliothekspersonal hat 
die Bibliotheksausbildung wie bisher zu absolvieren. 

(10) Bei der Anschaffung und Bereitstellung von Informations­

trägern durch die Universitätsbibliothek sind die Erfor­

dernisse des Lehr- und Forschungsbetriebes sowie weitest­

gehende Kontinuität und Vollständigkeit der AnSChaffungen auf 

den von der Universität betreuten Gebieten der Wissenschaft 

zu berÜCkSichtigen. Die Anschaffung von Informationsträgern, 
die unmittelbar der Durchführung konkreter Lehraufgaben und 

Forschungsvorhaben dienen, erfolgt auf Antrag der Institute 

aufgrund von Vorschlägen der dort tätigen Universitätslehrer. 

Die Zäh 1 u n g der folgenden "Abschnitte" des Gesetzes­
entwurfes rückt jeweils um 1 weiter, also statt bisher "XI" 

nunmehr "XII". Abschnitt Dienstleistungseinrichtungen usw. 

Der bisherige § 71 erhält die Zählung "§ 72". 

In § 72 (neue Zählung), Abs. 1 entfällt Z. "2. die Universi­

tätSbibliothek", Z. 3 und 4 erhalten die Zählung "2" bzw. 
"3". 

Der bisherige § 72 erhält die Zählung "§ 73". 

Der bisherige § 73 samt davorstehender überschrift "Universi­
tätsbibliothek" entfällt. 
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In § 84 Abs. 9 ist die Zählung des dort zitierten § 72 zu 
ändern in "§ 73". 

§ 84 Abs. 10 hat zu lauten: n(10) Die Bibliotheksdirektoren 

gern. § 84 Abs. 3 UOG üben die Funktion der Direktoren der 

Universitätsbibliothek gem. § 71 Abs. 4 bis 6 dieses Bundes­
gesetzes aus." 

(Anmerkung: Das hier zu findende Zitat "§ 60 Abs. 5 dieses 

Bundesgesetzes" ist offensichtlich falsch; es läßt sich auch 

keine Stelle, die gemeint sein könnte und hierher passen 
würde, finden!) 

§ 84 Abs. 11 enthält eine falsche §-Zählung: statt "§ 73" 
müßte es heißen "§ 75 Abs. 3". 

(Dieses unabhängig vorn gegenständlichen Änderungsvorschlag 
betreffend Universitätsbibliotheken!) 
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, ',NSTITVT FüR ERZIEHVNqSWISSENSCHAFTEN 
DER VNIVERSITAT WIEN 

Ableilung rür Erwachsen.nbildung und auß.rschuUsche Erziehung 
O. Vniv.-Pror. Dr. Herber' Zdarzil 

Stellungnahme zur Novellierung des UOG 1993, Bibliotheksbestimmungen 

Die Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheksdirektoren hat in einer Stellungnahme 
zum Entwurf des UOG 1993 vom 22.März 1993 vorgeschlagen, die bisherige Rechts­
stellung der Universitätsbibliotheken beizubehalten. Da sich die bisherige 
Regelung mit einem eigenen finanzgesetzlichen Ansatz für die Universitäts­
bibliotheken bewährt hat, möchte ich diese Stellungnahme unterstützen. 

I fc~11,1 
Univ.-Prof.Dr.Herbert Zdarzil 
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Stellungnahme zur Novellierung des UOG 1993, Bibliotheksbestimmungen 

Die Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheksdirektoren hat in einer Stellungnahme 
zum Entwurf des UOG 1993 vom 22.März 1993 vorgeschlagen, die bisherige Rechts­
stellung der Universitätsbibliotheken beizubehalten. Da sich die bisherige 
Regelung mit einem eigenen finanzgesetzlichen Ansatz für die Universitäts­
bibliotheken bewährt hat, möchte ich diese Stellungnahme unterstützen. 

;rt l~ 
(o.Univ.Prof.Dr. Marian Heitger) 
Institut für Erziehungswissenschaften 
der Universität Wien 
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UNIVERSITÄT WIEN 
INSTITUT FÜR PHILOSOPHIE 
A-I0I0 Wien, Universititsstraße 7 
A-I090 Wien, Wihringer Straße 17 
A-1090 Wien, Währinger Straße 28 

Vorstand 
Univ. Prof. Dr. Jobann MADER 

Herrn 
Hofrat Dr. Ferdinand BAUMGARTNER 
Direktor der Universitätsbibliothek 
Dr.-Karl-Lueger-Ring 1 
1010 Wien 

Sehr veehrter Herr Hofrat! 

Wien, 1993 05 03 

Meine Erfahrungen über die Zusammenarbeit zwischen Institut und Universitätsbibliothek 
lassen mich zu der Auffassung kommen, daß die bisherige Rechtsstellung der 
Universitätsbibliotheken beibehalten werden sollte. 

Ich möchte daher die Stellungenahme der Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheksdirektoren 
zum Entwurf des UOG 93, vom 22. März 93, unterstützen. 

Mit freundlichen Grüßen 

o. Prof. Dr. Johann Mader 
Institutsvorstand 
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Stellungnahme zur Novellierung des UDG 1993, Bibliotheksbestimmungen 

Die Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheksdirektoren hat in einer Stellungnahme 
zum Entwurf des UDG 1993 vom 22.März 1993 vorgeschlagen, die bisherige Rechts­
stellung der Universitätsbibliotheken beizubehalten. Da sich die bisherige 
Regelung mit einem eigenen finanzgesetzlichen Ansatz für die Universitäts­
bibliotheken bewährt hat, möchte ich diese Stellungnahme unterstützen. 

J1(4<.JJ~ 
G. Ha: If) ~ 
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Unterstützungserklärung 

des Vorsitzenden der Bibliothekskommission der Montanuniversität Leoben 

Die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheksdirektoren vOm 22. März 1993 zum 
Entwurf des Bundesgesetzes über die Organisation der Universitäten (UOG 1993) mit dem 
dazugehörenden Änderungsvorschlag wird vom Vorsitzenden der Bibliothekskommission der 
Montanuniversität unterstützt. Insbesondere ist es zum Nutzen aller Universitäten erforderlich, 
daß die Universitätsbibliotheken vom BMWF (wie bisher) ihre Ressourcen: Geld, Personal und 
Räume zugewiesen erhalten und koordiniert werden, damit die gesamtösterreichischen Interessen 
wahrgenommen werden können. 

Der Vorsitzende der Bibliothekskommission 

(O.Univ.-Prof.Dr.F.J.Schnitzer) 
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Wien, 15.04.1993 

UIUVERSITÄT FOR BODENKUlTUlJ 
SI8LJOTHEKSKOJ'.'lMiSSION 

Unterstützungserklärung 

des Vorsitzenden der Bibliothekskommission der Universität 
für Bodenkultur Wien 

Die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der 
Bibliotheksdirektoren vorn 22. März 1993 zum Entwurf des 
Bundesgesetzes über die Organisation der Universitäten (UOG 
1993) mit dem dazugehörenden Änderungsvorschlag wird vorn 
Vorsitzenden der Bibliothekskommission der Universität 
unterstützt. Insbesonders ist es zum Nutzen aller 
Universitäten erforderlich, daß die Universitätsbibliotheken 
vorn BMWF (wie bisher) ihre Ressourcen, Geld, Personal und 
Räume zugewiesen erhalten und koordiniert werden, damit die 
gesamtösterreichischen Interessen wahrgenommen werden können. 

Der Vorsitzende der Bibliothekskommission 
der Universität für Bodenkultur Wien 

~, 
(O.Univ.Prof. Dr. Hartmut GOSSOW) 

VRTOERSITÄT FOR BODENKUlflJl' 
8lBLlOTHEKSKOMMlSSION . 
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Wien, Am 2. April 1993 

des vors i tzendan der Bibl.iDthekskoaan; asien der 

Wirtsc::haftsuDi vers i tat Wien 

Die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Sibliotheks­
direktoren vom 22. März 1993 zum Entwurf des Bundesgesetzes über 
die Organisation der Universitäten (UOG· 1993) mit dem 
dazugehör enden lnderunqsvorschlaq wird vom Vorsitzenden der 
Bibliothekskommissicn der Universität unterstützt. Insbesondere 
ist es zum Nutzen aller Universitäten erforderlich, daß die 
Universitätsbibliotheken vom BMWF (wie bisher) ihre Ressourcen: 
Geld, Personal und Räume zugewiesen erhalten und koordiniert 
werden, . damit die gesamtösterreichischen Interessen wahrgenommen 
werden können. 

Der Vorsitzende der aibliothekskommission 
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UNTERSTÜTZUNGSERKLÄRUNG 

des Vorsitzenden der Bibliothekskommission der Universität für Bildungs­
wissenschaften Klagenfurt 

Die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheksdirektoren vom 

22.März 1993 zum Entwurf des Bundesgesetzes über die Organisation der 

Universitäten (UOG 1993) mit dem dazugehörenden Änderungsvorschlag wird vom 

Vorsitzenden der Bibliothekskommission der Universität unterstützt. Insbe­

sondere ist es zum Nutzen aller Universitäten erforderlich, daß die Uni­

versitätsbibliotheken vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 

wie bisher ihre Ressourcen: Geld, Personal und Räume zugewiesen erhalten 

und koordiniert werden, damit die gesamtösterreichischen Interssen auf diesem 
Gebiet wahrgenommen werden können. 

Der Vorsitzende der Bibliothekskommission 
der Universität für Bildungswissenschaften 

Klagenfurt , am J.. f. 11 

fJa.Wr/~ ~vlc 
ao.Univ.Prof.Dr.H-D.Pohl 

Unlv. Prof. 
DR. HEINZ-DIETER POHL 
INsmUT FOR SPRACHWISSEIJSCHAFT 
A·9020 Klagenlurl, Universitll\sslfaße 67 
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UNTERSTÜTZUNGS ERKLÄRUNG 

Die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der 
Bibliotheksdirektoren vom 22. März 1993 zum Entwurf des 
Bundesgesetzes über die Organisation der Universitäten (UOG 1993) 
mit dem dazugehörenden Änderungsvorschlag wird von mir als 
Professor der Veterinärmedizinischen Universität Wien unterstützt. 

Insbesondere ist es zum Nutzen aller Universitäten erforderlich, 
daß die Universitätsbibliotheken vom BMWF (wie bisher) ihre 
Ressourcen wie Geld, Personal und Räume zugewiesen erhalten und 
koordiniert werden, damit die gesamtösterreichischen Interessen 
wahrgenommen werden können. 

. 11 ~ y, Ci "3 
W.1en, •••••••••••••••••••• 

Unterschrift 
hstltut für PhJsiologl. 

nr Vet.rinirmadizinisclicn Universltät-Wl." O. UNIV. PROF. DR. G. HOFECKEIT 
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UNTERSTÜTZUNGSERKLÄRUNG 

Die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der 
Bibliotheksdirektoren vom 22. März 1993 zum Entwurf des 
Bundesgesetzes über die Organisation der Universitäten (UOG 1993) 
mit dem dazugehörenden Änderungsvorschlag wird von mir als 
Professor der Veterinärmedizinis~hen Universität Wien unterstützt. 

Insbesondere ist es zum Nutzen aller Universitäten erforderlich, 
daß die Universitätsbibliotheken vom BMWF (wie bisher) ihre 
Ressourcen wie Geld, Personal und Räume zugewiesen erhalten und 
koordiniert werden, damit die gesamtösterreichischen Interessen 
wahrgenommen werden können. 

Wien, • ~1: ~ ·.1~!;~ ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . 
erschrift 
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• 

UNTERSTÜTZUNGSERKLÄRUNG 

Die stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der 
Bibliotheksdirektoren vom 22. März 1993 zum Entwurf des 
Bundesgesetzes über die Organisation der Universitäten (UOG 1993) 
mit dem dazugehörenden Änderungsvorschlag wird von mir als 
Professor der Veterinärmedizinischen Universität Wien unterstützt. 

Insbesondere ist es zum Nutzen aller Universitäten erforderlich, 
daß die Universitätsbibliotheken vom BMWF (wie bisher) ihre 
Ressourcen wie Geld, Personal und Räume zugewiesen erhalten und 
koordiniert werden, damit die gesamtösterreichischen Interessen 
wahrgenommen werden können. 

Wien, • I.f.,. L L ... K . 
. .......... ~ .. ~. 

Unterschrift 
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UNTERSTÜTZUNGSERKLÄRUNG 

Die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der 
Bibliotheksdirektoren vom 22. März 1993 zum Entwurf des 
Bundesgesetzes über die Organisation der Universitäten (UOG 1993) 
mit dem dazugehörenden Änderungsvorschlag wird von mir als 
Professor der Veterinärmedizinischen Universität Wien unterstützt. 

Insbesondere ist es zum Nutzen aller Universitäten erforderlich, 
daß die Universitätsbibliotheken vom BMWF (wie bisher) ihre 
Ressourcen wie Geld, Personal und Räume zugewiesen erhalten und 
koordiniert werden, damit die gesamtösterreichischen Interessen 
wahrgenommen werden können. 

. ~(1- 1J 
liJ.E!l1, •••••••••••••••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Unterschrift 
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• 

UNTERSTÜTZUNGSERKLÄRUNG 

Die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der 
Bibliotheksdirektoren vom 22. März 1993 zum Entwurf des 
Bundesgesetzes über die Organisation der Universitäten (UOG 1993) 
mit dem dazugehörenden Änderungsvorschlag wird von mir als 
Professor der Veterinärmedizinischen Universität Wien unterstützt. 

Insbesondere ist es zum Nutzen aller Universitäten erforderlich, 
daß die Universitätsbibliotheken vom BMWF (wie bisher) ihre 
Ressourcen wie Geld, Personal und Räume zugewiesen erhalten und 
koordiniert werden, damit die gesamtösterreichischen Interessen 
wahrgenommen werden können. 

Wien, •• r.!:r.~·~. (.Cf.~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Unterschrift 
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UNTERSTÜTZUNGSERKLÄRUNG 

Die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der 
Bibliotheksdirektoren vom 22. März 1993 zum Entwurf des 
Bundesgesetzes über die Organisation der Universitäten (UOG 1993) 
mit dem dazugehörenden Änderungsvorschlag wird von mir als 
Professor der Veterinärmedizinischen Universität Wien unterstützt. 

Insbesondere ist es zum Nutzen aller Univ~rsitäten erforderlich, 
daß die Universitätsbibliotheken vom BMWF (wie bisher) ihre 
Ressourcen wie Geld, Personal und Räume zugewiesen erhalten und 
koordiniert werden, damit die gesamtösterreichischen Interessen 
wahrgenommen werden können. 

Wien, .1~! .o.7.'.f 3. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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UNTERSTÜTZUNGSERKLÄRUNG 

Die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der 
Bibliotheksdirektoren vom 22. März 1993 zum Entwurf des 
Bundesgesetzes über die Organisation der Universitäten (UOG 1993) 
mit dem dazugehörenden Änderungsvorschlag wird von mir als 
Professor der Veterinärmedizinis~hen Universität Wien unterstützt. 

Insbesondere ist es zum Nutzen aller Universitäten erforderlich, 
daß die Universitätsbibliotheken vom BMWF (wie bisher) ihre 
Ressourcen wie Geld, Personal und Räume zugewiesen erhalten und 
koordiniert werden, damit die gesamtösterreichischen Interessen 
wahrgenommen werden können. 

I 

~. y I 1C1i1~ . 
Wien, ................... . 

Unterschrift 
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UNTERSTÜTZUNGSERKLÄRUNG 

Die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der 
Bibliotheksdirektoren vom 22. März 1993 zum Entwurf des 
Bundesgesetzes über die Organisation der Universitäten (UOG 1993) 
mit dem dazugehörenden Änderungsvorschlag wird von mir als 
Professor der Veterinärmedizinischen Universität Wien unterstützt. 

Insbesondere ist es zum Nutzen aller Universitäten erforderlich, 
daß die Universitätsbibliotheken vom BMWF (wie bisher) ihre 
Ressourcen wie Geld, Personal und Räume zugewiesen erhalten und 
koordiniert werden, damit die gesamtösterreichischen Interessen 
wahrgenommen werden können. 

. ~<it,f-1 
Wl.en, •••••••••••••••••••• . ....... ~k.-

unterschrifty'_ 
'I'K FÜR RÖNTGENCL~GiE 

K~:~rinärmeCi!ir.iSCi1e Univarsit~t :~:n 11 

1030 Wien III~ Linke
f 
~a~~a;rhofer 

Vorstand: o. UOIV. Pro. r. . 
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UNTERSTÜTZUNGSERKLÄRUNG 

Die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der 
Bibliotheksdirektoren vom 22. März 1993 zum Entwurf des 
Bundesgesetzes über die Organisation der Universitäten (UOG 1993) 
mit dem dazugehörenden Änderungsvorschlag wird von mir als 
Professor der Veterinärmedizinischen Universität Wien unterstützt. 

Insbesondere ist es zum Nutzen aller Universitäten erforderlich, 
daß die Universitätsbibliotheken vom BMWF (wie bisher) ihre 
Ressourcen wie Geld, Personal und Räume zugewiesen erhalten und 
koordiniert werden, damit die gesamtösterreichischen Interessen 
wahrgenommen werden können. 

. ,. I.f: 4 ~ 
W1en I •••••••••••••••••••• 

Unterschrift 
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UNTERSTÜTZUNGSERKLÄRUNG 

Die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der 
Bibliotheksdirektoren vom 22. März 1993 zum Entwurf des 
Bundesgesetzes über die Organisation der Universitäten (UOG 1993) 
mit dem dazugehörenden Änderungsvorschlag wird von mir als 
Professor der Veterinärmedizinischen Universität Wien unterstützt. 

Insbesondere ist es zum Nutzen aller Universitäten erforderlich, 
daß die Universitätsbibliotheken vom BMWF (wie bisher) ihre 
Ressourcen wie Geld, Personal und Räume zugewiesen erhalten und 
koordiniert werden, damit die gesamtösterreichischen Interessen 
wahrgenommen werden können. 

wien, •• f' .. ~J.53 
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UNTERSTÜTZUNGSERKLÄRUNG 

Die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der 
Bibliotheksdirektoren vom 22. März 1993 zum Entwurf des 
Bundesgesetzes über die Organisation der Universitäten (UOG 1993) 
mit dem dazugehörenden Änderungsvorschlag wird von mir als 
Professor der Veterinärmedizinischen Universität Wien unterstützt. 

Insbesondere ist es zum Nutzen aller Universitäten erforderlich, 
daß die Universitätsbibliotheken vom BMWF (wie bisher) ihre 
Ressourcen wie Geld, Personal und Räume zugewiesen erhalten und 
koordiniert werden, damit die gesamtösterreichischen Interessen 
wahrgenommen werden können. 

5". ~ _ 10J q3 
Wien, ................... . 

~f&/YO 
................ ~;~~ {~ ..... 

unterschrifl' 
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UNTERSTÜTZUNGSERKLÄRUNG 

Die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der 
Bibliotheksdirektoren vom 22. März 1993 zum Entwurf des 
Bundesgesetzes über die Organisation der Universitäten (UOG 1993) 
mit dem dazugehörenden Änderungsvorschlagwird von mir als 
Professor der Veterinärmedizinischen Universität Wien unterstützt. 

Insbesondere ist es zum Nutzen aller Universitäten erforderlich, 
daß die Universitätsbibliotheken vom BMWF (wie bisher) ihre 
Ressourcen wie Geld, Personal und Räume zugewiesen erhalten und 
koordiniert werden, damit die gesamtösterreichischen Interessen 
wahrgenommen werden können. 

Wien,.~. s..Q.~ ... r;. \ 
Unterschrift 
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UNTERSTÜTZUNGSERKLÄRUNG 

Die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der 
Bibliotheksdirektoren vom 22. März 1993 zum Entwurf des 
Bundesgesetzes über die Organisation der Universitäten (UOG 1993) 
mit dem dazugehörenden Änderungsvorschlag wird von mir als 
Professor der Veterinärmedizinischen Universität Wien unterstützt. 

Insbesondere ist es zum Nutzen aller Universitäten erforderlich, 
daß die Universitätsbibliotheken vom BMWF (wie bisher) ihre 
Ressourcen wie Geld, Personal und Räume zugewiesen erhalten und 
koordiniert werden, damit die gesamtösterreichischen Interessen 
wahrgenommen werden können. 

. ()f.{)L; ~ 3 
W~en I •••••••••••••••••••• 

erschrift 
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UNTERSTÜTZUNGS ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN DER BIBLIOTHEKSKOMMISSION 
DER VETERINÄRMEDIZINISCHEN UNIVERSITÄT WIEN 

Die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der 
Bibliotheksdirektoren vom 22. März 1993 zum Entwurf des 
Bundesgesetzes über die Organisation der Universitäten (UOG 1993) 
mit dem dazugehörenden Änderungsvorschlag wird von mir als 
Vorsitzenden der Bibliothekskommission der Veterinärmedizinischen 
Universität wien unterstützt. 

Insbesondere ist es zum Nutzen aller Universitäten erforderlich, 
daß die Universitätsbibliotheken vom BMWF (wie bisher) ihre 
Ressourcen wie Geld, Personal und Räume zugewiesen erhalten und 
koordiniert werden, damit die gesamtösterreichischen Interessen 
wahrgenommen werden können. 

-. -1~. IV . .f-:; 
W1.en: ••••••••• ~ •••••••••• 

(0. Univ. Prof. Dr. Erich Kutzer) 
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Betrifft: Entwurf zum UOG 1993, Universitätsbibliotheken 

Universitätsbibliotheken, besonders die Technischen Universitäts­
bibliotheken, stellen für Wirtschaft und Industrie wichtige Informations­
einrichtungen dar, die nach dem bisher geltenden UOG 1975 den 
außeruniversitären Interessenten wertvolle Resourcen und Dienst­
leistungen geboten haben. 
Da im o. a. Entwurf diese außeruniversitären Aufgaben nicht mehr 
ausdrücklich genannt sind, wirJhiemit in aller Deutlichkeit festgestellt, 

. daß es im Interesse des/der Unterfertigten ist, daß die Universitäts­
bibliotheken ihre Aufgaben der universitären und außeruniversitären 
(öffentlichen) Literaturversorgung und Bereitstellung von Informations­
trägern unverändert wahrnehmen und daß dafür gesetzliche Vorsorge 
getroffen werden soll, daß das dazu notwendige Budget, Personal und 
Raum wie bisher vom Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung bereitgestellt werden sollen. 
Eine Reduzierung dieser außeruniversitären Aufgaben darf keineswegs 
durch Satzung oder Beschlüsse von Kollegialorganen vorgenommen 
werden. 
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lic.s.VON:TCW f & E 8:44 ;30- 3-33 ; TCW f&E-t 

.. 

: .• 

Bttrffft; Entwurf zum UOG 1993, Unl'ntn.;ltItsbibliotheken 

UnlV8rnJUJt8bibliotheken. besonders die TechnISChen UnivarSit4ts. 
bibliotheken, atellen für Wirtschaft und 'nduatrie wiehtlge Informations­
einrichtungen dar, dIe nach dem bisher oertende" UOG 1975 den 
«uBeruniversitiren Interessonfen wertvOlle Resourcen und Dlenst­leistungtn geboten haben. 
Da im o. a. Entw'urf diese auBeruniversltä/'el1 Aufgaben nicht mehr 
IUldrQcldlch genannt lind, wi.Jniemlt In aUer DeUtlichkeit feataestell~ 
daß - Im fntere.8fJ des/der Unterfertigten Ist, daß die Universltats-

. biblioth.ke.n ihre AUfgaben der unlversiUlren und .tJBerunive~itären 
(6ffenllichan) UteratuIVersorQung und Bereitstellung von InfOrmations. 
lrIlgem IIIlWrAndert wahmehmen Und daß damr geaetzllche Vorsorge 
Getroffen werden soll, daß das dazu notwendige BUdget, Personal un(f 
Raum wie bfsher vom Bundesminisferlum für Wissensch:.Jft u"d 
Forachung bereitgestellt werden ~OI'en. 
EI". Rad...rerung dleaer 8UIl9runlversilären Aufgabeo darf keIneswegs 
durch Satzung oder Beschraase von Kollegialorganen vorgenommen warden. 

TREIBACHER 
CHEMISCHE WERKE AI~G 

NPE - Biblio1~ 
Po$tfach • 

A·9330 TrQ h 1~ 

43 222 568387;# 2/ 2 
II~ 

• 
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~~~ UNI-BIBL,TU WIEN 

• " .' • oo" :: .... : •• I~ • • ., 

~001 

..... .... ' ... • • ••••• 0 •• :.:. '. ".. :.'. : -: ~:'. '. t ". . 
. ~':' ,~ -" ' .. •• 0 

. I ., 
. . i . ., . . 

t . 
,s. ••• 

I 

0' i 

j ° ':.' • j .,.,0, ',' 

! ' 

00 • 

.. ," , .. 
, . . 

f •• , 

• 0'-

. ,'. . ',': .. 
. .; ... : 

• ° :,' • ° t, . : '. ~ . 
Betrifft: EritvJtirfzum UOG 1993~ UhlversitätsbibliQtheken 

.' . 

universitätsbibliotheken. besonders die Technischen Universitäts­
bibliotheken, stellen fOr Wirtschaft und Industrie wichtige Infotmations­
einrichtungen, dar. die nach dem bIsher geltenden UOG 1975 d~n . 
aUßerunlversitären Interessenten wertvolle Resoureen und Dienst-
leistungen gebot~n haben. .' ,'; ° 

Da im o. a. Entwürf diese aUß~runiversitä~en Aufgaben nicht mehr 
ausdrOcklich gen~nnt sind. ~nihremlt in aUer Deutlichkeit festgestellt, 
daß es'im Interesse des/der Unterfertigten is~ daß ,die t:1ni~ersitäts­
bibliotheken ihre Aufgaben der universitären und außeruniversitären 
(öffentlichen) UteraturversorgunOg und BereitsteUung von Information's­
trägem unverändert wahrnehmen und daß dafQr gesetzliche Vorsorge 
getroffen werden :.soll. daß das dazu notV.tendige Budget. Personal und 
Raum wie bisher :vom BundeSrhinisterium für Wissenschaft und : . . 
Forschung bereitgestellt werden soUe:n: .: ,0 

Eine Reduzierung dieser aUßeiunive~sitären Aufgaben darf keineswegs 
durch Satzung oder BeschlOsse von 'KoUegialorganen vorgenommen 
werden. i .. 0 

. .: 
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30 MAE '93 15:43 LENZING AG GSCHAIDER 07672 75922 

.' 29/03' 93 15:53 '6"43 222 588387 UNI-8IBL. TU WIEN 

Betrifft: Entwurf zum UOG 1993, Universitätsbibliotheken 

Universitätsbibliotheken, besonders die Technischen Universitäts­
bibliotheken, stellen für Wirtschaft und Industrie wichtige Informations­
einriohtungen dar, die nach dem bisher geltenden UOG 1975 den 
außeruniversitären Interessenten wertvolle Resourcen und Dienst .. 
leistungen geboten haben. 

, Da im o. a. Entwurf diese außeruniversitären Aufgaben nicht mehr 
ausdruckUch genannt sind, wirJ,iemit in aller Deutlichkeit festgestellt, 
daß es im Interesse des/der '(frrterfertlgten ist, daß die Universjtäts~ 
bibliotheken ihre Aufgaben der universitären und außerllniversitären 
(öffentlichen) Llteraturversorgung und Bereitstellung von Informations­
trägem unverändert wahrnehmen und daß dafOr gesetzliche Vorsorge 
getroffen werden soll, daß das dazu notwendige Budget, Personal und 
Raum wie bisher vom Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung bereitgestellt werden sollen. 
Eine Reduzierung dieser außeruniversitären Aufgaben darf keineswegs 
durch Satzung oder Beschlüsse von Kollegialorganen vorgenommen 
werden. 

Für die Lenzing Aktiengesellschaft (A-4860 Lenzing): 

(Dr. Günther Faltlhansl) 
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Betrifft: Entwurf zum UOG 1993, Universitätsbibliotheken 

Universitätsbibliotheken, besonders die Technischen Universitäts­
bibliotheken, stellen für Wirtschaft und Industrie wichtige Informations­
einrichtungen dar, die nach dem bisher geltenden UOG 1975 den 
außeruniversitären Interessenten wertvolle Resourcen und Dienst­
leistungen geboten haben. 
Da im o. a. Entwurf diese außeruniversitären Aufgaben nicht mehr 
ausdrücklich genannt sind, wi~hiemit in aller Deutlichkeit festgestellt, 

, daß es im Interesse des/der Unterfertigten ist, daß die Universitäts­
bibliotheken ihre Aufgaben der universitären und außeruniversitären 
(öffentlichen) Literaturversorgung und Bereitstellung von Informations­
trägern unverändert wahrnehmen und daß dafür gesetzliche Vorsorge 
getroffen werden soll, daß das dazu notwendige Budget, Personal und 
Raum wie bisher vom Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung bereitgestellt werden sollen. 
Eine Reduzierung dieser außeruniversitären Aufgaben darf keineswegs 
durch Satzung oder Beschlüsse von Kollegialorganen vorgenomme'n 
werden. 

Osterreichische Bundesbahnen 
Bibliothek und Dokumentation 

A- J 020 Wien, Praterstern 3 

~ 30.'3.1(,(,3 
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Betrifft: I!ntwurf zum UOG 1993, Universitätsbibliotheken 

43 222 568387:# 2 
ra! 0021002 

Univer$i~tspibJro\h.ken. besondeF;'l die Techni~chen Universitäts­
bibllotheken~ stelten fOr Wlrtschaft'und Industrie wichtige Informations­
"inrJehtl,lngtn dar. die nach dem bIsher geltenden UOG 1 g76 den 
luBerunlverslUlren Interessenten wertvolle Resourcen und Dienst­
leistungen geboten haben. 
01 Im o .•. Entwurf diese auBerl,JniveraitAren Aufgaben nicht mehr 
ausdrockllch genannt sind, wirthlemlt In aller Deutlichkeit festgestellt, 
daß es Im Interesse des/der Unterfertigten Ist, daß die Universitäts· 

. bibliotheken Jhre Aufgaben der universitären und außerunivereltären 
(öffentliChen) Llteraturversorgung und Bereitstellung von Informations· 
trägem unverandert wahrnehmen und daß dafOr gesetzliche Vorsorge 
getrorren werden soll. daß ds! dazu notwendige Budget, Personal und 
Raum wie bisher vOm BundesminIsterium rOr WIssenschart und 
Forschung bereltgeatellt werden lollen. 
Efne Reduzierung dieser Elußerunfversltären Aufgaben darf kelneswegs 
durch Satzung oder BeschlQsse von KolJeglaJorganen vorgenommen 
werden. 

Salzburg, 30. 3. 1993/Fe/re 

., 

STMTL. AUTORJ8. 
BAUTECHIISCHE VERSUCHS- UNO 
FDR~UNSTALT SALZBURB" 

E 107;J.EL 21,.D8 
v _:lMtO LZD1;1I RG 

(Ing. 
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eetrlfft: Entwurf zum UOG 1993, Universitätsbibliotheken 

Universitätsbibliotheken, besonders die TechnisChen U niversitäts­
bibliotheken, stellen fOr Wirtschaft und Industrie wichtige Informations" 
einrichtungen dar, die nach dem bisher geltenden UOG 1975 den 
außeruniversltären Interessenten wertvolle Resourcen und Dienst­
leistungen geboten haben. 
Da im o. a. Entwurf diese außeruniversitären Aufgaben nicht mehr 
ausdrücklich genannt sind, wir hiemit in aller Deutlichkeit festgestellt, 
.daß es im Interesse des/der Unterfertigten ist. daß die Universitäts· 
bibliotheken ihre Aufgaben der universitären und außeruniversitären 
(öffentlichen) Literaturversorgung -und Bereitstellung von Informations .. 
trägern unverandert wahrnehmen und daß d.afür gesetzliche Vorsorge 
getroffen werden soll, daß das dazu notwendige Budget, Personal und 
Raum wie bisher vom Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung bereitgestellt werden sollen. 
Eine Reduzierung dieser außeruniversitären Aufgaben darf keineswegs: 
durc~ Satzung oder Beschlüsse von Kollegialorganen vorgenommen 
werden. 

, . , 
. . 

~ . 

. 

: 
:. 
: 
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HOCHS CHÜLERS CHAFT 
AN DER HOCHSCHULE FÜR MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST IN WIEN 

KÖRPER.SCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS 
1010 Wien, Seilerstätte 26, Tel. 515 96{1.29 od. 512 33 89 (& Fax) Bankverb.: Bank Austria 427032602 

~-----------------------------------------------------------

Anhang zu unserer Stellungnahme zum 
Entwurf eines Bundesgesetzes über die Organisation 
der Universitäten (UOG 1993) 
(BMWF GZ 68. 153/283-UB/5B/92) 

Wien. 29.3.1993 

Ganz im Sinue der kultur- wie gesellsehaftspolitisch relevanten Aufgaben unserer 
lJo(:hschulhihliothek (siehe UOG-StcHungnahme der Bihlinthck all das Präsidium des 
Nationalrates) unterstützen wir die Bestrebungen der Bibliotheksdirektorin RH Dr. Helga 
Scholz, die räumliche, finanzielle und personelle Unabhänt,rigkeit der Hochschulbibliothek 
auch in Hinkunft zu wahren (siehc § 73). Sollten die Agendcn der Rochschulbibliothek in 
Zukunft (VOG bzw. KHOG) tatsächlich in den Wirtschaftshereich der Hochschule fallen, 
sprechen wir uns in aller Deutlichkeit dafür aus, daß der Bibliotheksdirektor im 
GesamtkoHegium der Hochschule - wie bisher - in Fragen, die in scinen Tätigkeitsbereich 
fallen, ein beratendes Hecht sowie ein Stimmrecht erhält (siehe § 48). Weiters halten wir es 
für ullerläßlich, der Bibliothek einen fixen budgetären Rahmen vorzugeben, der einen _ 
ehenso fixen - prozentuellen Teil des Hochschulbudgets umfaßt. Jegliche andere 
Vorgangsweise halten wir in Bezug auf die derzeitige, befriedigende Situation der 
Hochschulhihlliothek für nicht zielführend. 
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